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Vorwort

Der deutsche Föderalismus hat eine bunte Vielfalt ebenen- und behördenüber-
greifender Gremien hervorgebracht: von Fachministerkonferenzen über Bund-
Länder-Kommissionen bis hin zum Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Ihre
informatorische Rechtsstellung ist bislang ein weißer Fleck auf der Landkarte des
Informationsrechts. Sie am Referenzfall „Innenministerkonferenz“ zu erkunden,
macht sich dieses Werk zur Aufgabe.

Der Versuch, föderale Kooperationsgremien in das informationsrechtliche An-
spruchssystem einzuordnen, sieht sich einem Dilemma ausgesetzt: Aufgrund ihres
apokryphen Charakters fügen Bund-Länder-Ausschüsse sich nicht bruchlos in den
Verwaltungsaufbau ein, an den die Systematik der Informations- und Kontrollrechte
der Verfassungen, der Presse- und Informationsfreiheitsgesetze anknüpft. Entzöge
die Rechtsordnung solche föderalen Kooperationsgremien aus diesemGrund a priori
einer informatorischen Kontrolle, konterkarierte dies aber einerseits den originären
Anspruch des Informationsrechts: Es will grundsätzlich keine kontrollfreien Räume
zulassen, sondern öffentliche Teilhabe an der Meinungsbildung ermöglichen. Den
Zugang zu hoheitlich verfügbaren Informationen versteht der offene Staat als Humus
einer diskursiven, lebendigen Demokratie.

Die öffentliche Verwaltung ist andererseits notwendig auf geschützte Kommu-
nikationsräume des kooperativen Föderalismus angewiesen, in denen sich das Zu-
sammenwirken des Bundes und der Länder störungsfrei entfalten kann: Nurmit ihrer
Hilfe kann die Verwaltung alle Effizienzressourcen heben, die föderale Strukturen
hervorzubringen in der Lage sind. Ohne eine rechtliche Schutzzone vertraulicher
Entscheidungsvorbereitung und -koordinierung flaut die Kollaborationskraft eines
Systems selbständiger Handlungsträger ab. Im Ergebnis wäre die Entscheidungs-
qualität staatlicher Maßnahmen – insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen –
gefährdet.

Diesen zwiespältigen rechtlichen Ausgangsbefund nimmt das Werk zum Anlass,
Auskunfts- und Aktenvorlagerechte der Abgeordneten, der Presse, Informations-
freiheitsbeauftragter und der Bürger gegen die Innenministerkonferenz, ihre Un-
tergliederungen bzw. die teilnehmenden Minister zu analysieren und damit für das
Informationsrecht des Kooperationsföderalismus Grundlagenarbeit zu leisten. Die
Untersuchung verschreibt sich dabei auch dem Anspruch, (im Rahmen des Mögli-
chen) die ausdifferenzierte landesrechtliche Regelungsvielfalt mit ihren jeweiligen
Spezifika und Sondertatbeständen zu erfassen.



Die Monographie geht auf ein Gutachten zurück, das der Verfasser von März bis
Mai 2015 im Auftrag der Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder
erstellt hat. Die Konferenz hatte am 11./12.12.2014 beschlossen, die „Herausgabe-
und Auskunftspflichten gegenüber Abgeordneten des Deutschen Bundestages oder
der Parlamente der Länder bezüglich nicht freigegebener Beschlüsse und Berichte
der IMK“ sowie „Auskunfts- und Herausgaberechte von Bürgern und Daten-
schutzbeauftragten“ prüfen zu lassen. Auslöser waren diverse Anfragen, die Ab-
geordnete, Datenschutzbeauftragte und Einzelpersonen an die IMK-Geschäftsstelle
bzw. einige Landesministerien gerichtet hatten.

ImVerhältnis zu demGutachten hat dieMonographie eine nachhaltige inhaltliche
Ergänzung, Anpassung und Aktualisierung erfahren. Sie berücksichtigt den Stand
der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur bis zum August 2017.

Der Verfasser dankt insbesondere Renana Braun, Thomas Kienle, Michael Ko-
lain, Dr. BenjaminKühl undMichaelWenzel für die tatkräftigeUnterstützung bei der
Fertigstellung des Werkes.

Speyer, im Oktober 2017 Mario Martini
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A. Informatorischer Status quo:
Wie die IMK Informationsanliegen behandelt

Ebenso wie andere Exekutivorgane sieht sich die Ständige Konferenz der In-
nenminister und -senatoren1 der Länder (im Folgenden: IMK) immer häufiger mit
Informationsanliegen der Öffentlichkeit konfrontiert. Wie sie als zentraler Akteur
des innenpolitischen Diskurses mit diesen Anliegen umgeht, ist – ebenso wie das
generelle Verhältnis zwischen Agora und Arkanum im offenen Staat – im Wandel
begriffen.

Bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren ihre Beschlüsse nicht öffentlich zu-
gänglich. Die Informationspolitik der Konferenz erschöpfte sich darin, die Öffent-
lichkeit auf Pressekonferenzen über die wesentlichen Beratungsergebnisse in ge-
raffter Form in Kenntnis zu setzen.2 Mit Beschluss vom 5.5.2000 hat die IMK die
Ausnahme zur Regel gemacht: Seither macht sie ihre Beschlüsse, die ihnen zugrunde
liegenden Berichte und die Struktur ihrer Arbeitskreise regelmäßig für jedermann im
Internet zugänglich.3

Jeder Innenminister genießt für Beratungsinhalte aber ein Vetorecht.4 Macht er
davon Gebrauch, ist der Beschlussinhalt (und der ggf. zugrunde liegende Bericht der
Arbeitskreise) weder der Presse, der allgemeinen Öffentlichkeit noch den Abge-
ordneten der Parlamente zugänglich. Diese Verabredung der Minister ähnelt struk-
turell der in der internationalen Kooperation der Sicherheits- undNachrichtendienste

1 Im Interesse des Leseflusses verzichtet die Darstellung im weiteren Verlauf auf die
sprachliche Ausdifferenzierung zwischen Innenministern und -senatoren zugunsten des ein-
heitlichen Begriffs „Innenminister“.

2 Kritisch zur Informationspolitik der „Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien der
Bundesländer“ Zinnkann, Der Städtetag 1953, 187 (187): „[…] dringt von dieser Arbeit ver-
hältnismäßig wenig in die Öffentlichkeit“. Vgl. zur Veröffentlichungspraxis der Ministerprä-
sidentenkonferenzKnoke, Die Kultusministerkonferenz und dieMinisterpräsidentenkonferenz,
1966, S. 122; zur Veröffentlichungspraxis der Kultusministerkonferenz (KMK) Hirschmüller,
Die Konferenzen der Ministerpräsidenten und Ressortminister der Länder in der Bundesre-
publik Deutschland, insbesondere die Rechtsnatur ihrer gemeinsamen Beschlüsse, 1967, S. 12
und 111.

3 Siehe dazu das Informationsangebot unter www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/auf
gaben/aufgaben-node.html;jsessionid=50 A45F35CB8CE288DB69DF0 A478C7F1F.2_cid365
(23.7.2017).

4 Beschluss der 161. IMK, TOP 41Nr. 2: „Die Beschlüsse der Innenministerkonferenz sind
grundsätzlich öffentlich. Verlangt ein Mitglied der Innenministerkonferenz oder der Bundes-
minister des Innern, einenBeschluss nicht zu veröffentlichen, wird dementsprochen.DieNicht-
Freigabe ist bei der Beschlussfassung festzustellen.“
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üblichen „Third Party Rule“5: Sie verbietet es Teilhabern einer Information, diese
ohne Zustimmung des Informationsgebers an Dritte weiterzugeben oder für sonstige
Zwecke zu verwenden. Als Verbot mit Zustimmungsvorbehalt ist sie spiegelbildlich
zur Zustimmung mit Verbotsvorbehalt konzipiert, welche die IMK zur Geschäfts-
grundlage ihres Informationsaustausches erhoben hat.

Konkretisierende Regeln dafür, wann als vertraulich eingestufte oder nicht zur
Veröffentlichung freigegebene Beschlüsse bzw. Berichte für die interessierte Öf-
fentlichkeit verfügbar sein sollen, hat die IMK zuletzt im Dezember 2011 erlassen.6

Ältere Beschlüsse, die nicht als Verschlusssache (VS) eingestuft sind, und Doku-
mente, welche die IMK nicht freigegeben hat, kann die Öffentlichkeit (in Anlehnung
an § 9 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 S. 2 VSA Bund) spätestens nach einer Frist von
30 Jahren einsehen.7

Inwieweit die Informationspolitik der IMK, insbesondere ihr Vetovorbehalt zu-
gunsten jedes einzelnen Teilnehmers, dem geltenden Recht entspricht und dazu
berechtigt, ein informationsfreiheitsrechtlich unterfüttertes Auskunftsbegehren
auszuschließen, harrt bislang einer Klärung.

In jüngerer Zeit häuften sich Anfragen einzelner Bürger, die auf der Grundlage
von Informationsfreiheitsgesetzen Auskunft zu Beratungsgegenständen der IMK
begehrten. InMecklenburg-Vorpommernverlangte bspw. ein Antragsteller Auskunft
über alle Arbeitskreise, Arbeitsgruppen, Ad-hoc-Arbeitsgruppen und Unterarbeits-
gruppen der IMK für das Jahr 2012. Darüber hinaus wollte er die in den genannten
Gremien vertretenen Personen, deren organisatorische Einbindung in die entsen-
dende Behörde sowie die Sitzungsorte und -termine benannt wissen. Ähnlich haben
Abgeordnete des Landtags Schleswig-Holstein im Februar 2014 um Herausgabe
nicht veröffentlichter Unterlagen der IMK gebeten.

Nicht zuletzt interessieren sich immer mehr Journalisten für solche Gesprächs-
gegenstände der IMK, für welche die Minister und Senatoren Vertraulichkeit ver-
einbart haben, und machen presserechtliche Auskunftsansprüche geltend.

Soweit Informationen über die IMK und ihre Struktur nicht ohnehin öffentlich
zugänglich sind, kann sich ein Herausgabe- oder Auskunftsanspruch Dritter wo-
möglich aus dem parlamentarischen Kontrollrecht (C.), dem allgemeinen Informa-
tionsfreiheitsrecht des Bundes und der Länder (D.), besonderen Befugnissen der
Datenschutzbeauftragten (E.) oder medienrechtlichen Normen (F.) ergeben.

5 Zu ihr etwaArt. 4 lit. d und Art. 5 lit. b Geheimnisschutzabkommen zwischen der EU und
der NATO, ABl. 2003 L Nr. 80 v. 27.3.2003, 36 ff.; Federal Court of Canada, Charkaoui (Re),
2009 FC 476, (2010), 3 F. C.R, Rn. 17 ff.; BVerfGE 143, 101 (151 f., Rn. 165 ff.); kritisch dazu
Möllers, JZ 2017, 27 (275 ff.); Gärditz, DVBl 2015, 903 (904 ff.) m. w. N.

6 Beschluss der 193. IMK, TOP 39.
7 Die Minister haben sich ferner darauf verständigt, die Änderung oder Aufhebung einer

Einstufung als Verschlusssache (VS) allein in der Verantwortung der herausgebenden Stelle zu
belassen. Die Entscheidung über die Freigabe einzelner Beschlüsse der Konferenz (und das
damit korrespondierende Vetorecht der Minister) bleibt davon unberührt.

A. Informatorischer Status quo: Wie die IMK Informationsanliegen behandelt18

http://www.duncker-humblot.de


B. Passivlegitimation – die IMK ein geeigneter Adressat
von Herausgabe- und Auskunftsansprüchen?

I. Die IMK als Teil des Systems des kooperativen Föderalismus

Ob Informationsansprüche gegen die IMK bestehen und wer ggf. der richtige
Adressat der Ansprüche ist, hängt von der inneren und äußeren Verfasstheit (2.–4.)
sowie der sich daraus ergebenden Rechtsnatur der IMK (5.) ab. Diese ist ungeachtet
der langen Historie der IMK (1.) bislang weithin ungeklärt.

1. Genese

Die Kooperationsform der Fachministerkonferenzen ist älter als das GG selbst.8

Viele der heute bestehenden Fachministerkonferenzen (a)) sind – ebenso wie die
IMK (b)) – historisch gewachsen. Ihre Entstehung gründet insbesondere auf die Zeit
der Besatzung Deutschlands durch die Alliierten in den Folgejahren des Zweiten
Weltkrieges.

a) Fachministerkonferenzen im Allgemeinen

Als das gesamte Staatsgebilde des Deutschen Reiches im Gefolge seiner bedin-
gungslosen Kapitulation gleichsam in Schutt und Asche lag und es deshalb an einer
gesamtdeutschen Zentralgewalt fehlte, trat ein gesteigertes Kooperationsbedürfnis
beimAufbau einer neuen Staatsarchitektur zu Tage – sowohl innerhalb der einzelnen
Besatzungszonen als auch zwischen ihnen. Es galt, dringende Grundbedürfnisse der
Bevölkerung zu befriedigen und gesamtdeutsche Interessen gegenüber denAlliierten
wirksam zu vertreten.9

Fachministerkonferenzen schienen den politischen Entscheidungsträgern dafür
das Mittel der Wahl. Jene wirkten insbesondere in dieser Phase der Neuorientierung
Nachkriegsdeutschlands nachhaltig auf die politische Gestaltung der noch jungen
Bundesrepublik ein. Als horizontale Selbstkoordinationsgremien entwickelten sie
sich gleichsam zu einer Clearingstelle des deutschen Kooperationsföderalismus: Sie

8 Vgl. etwa Feuchte, AöR 98 (1973), 473 (501); Hegele/Behnke, PVS 54 (2013), 21 (23);
Hirschmüller (Fn. 2), S. 3 ff.; Schulze-Fielitz, Der informale Verfassungsstaat, 1984, S. 59.

9 Siehe hierzu ausführlich Rudolf, § 141 – Kooperation im Bundesstaat, in: Isensee/
Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd VI: Bun-
desstaat, 3. Aufl., 2009, Rn. 37. Ebenso auch Klatt, VerwArch 78 (1987), 186 (190).




